
Urkundenverzeichnis Nr. ^W 2024-K

Verhandeit

zu Essen am 19.01.2024

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar

Dr. Matthias Klein

mit dem Amtssitz in Essen

erschienen heute;

1. Herr Dipl.-Kaufmann (FH) Gordon Brandt, geh. am 31.10.1978 in Essen, geschäftsansässig in
45128 Essen, Huyssenallee 85,
zur Gewissheit des Notars ausgewiesen durch Vorlage seines mit Lichtbild versehenen
Bundespersonalausweis
Staatsangehörigkeit: deutsch

2. Herr Dipl.-Kaufmann Jens Hendrik Zerres, geb. am 26.02.1977 in Mülheim an der Ruhr,
geschäftsansässig in 45128 Essen, Huyssenallee 85,
zur Gewissheit des Notars ausgewiesen durch Vorlage seines mit Lichtbild versehenen
Bundespersonalausweis
Staatsangehörigkeit: deutsch

Der Notar fragte die Erschienenen, ob er oder eine der mit ihm beruflich verbundenen Personen In
einer Angelegenheit, die Gegenstand dieser Beurkundung ist, außerhalb des Notaramts tätig war
oder ist. Dieses wurde von den Erschienenen verneint.

Die Erschienenen handeln nicht im eigenen Namen, sondern in Ihrer Eigenschaft als jeweils
einzelvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Vorstand der

Auktionshaus Grundstücksbörse Rhein-Ruhr AG,

Huyssenallee 85,45128 Essen,
eingetragen im Handelsregister unter HRB 30732 des Amtsgerichts Essen

- nachfolgend „Auktionshaus“ -.
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Der Notar bescheinigt aufgrund seiner heute vorgenommenen Einsicht in das Handelsregister des
Amtsgerichts Essen (zu HRB 30732) die vorgenannte Vertretungsberechtigung.

Die Erschienenen erklärten:

Für die durch das Auktionshaus durchzuführenden Versteigerungen von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten gelten folgende

Versteigerungsbedingungen:

§1
Zuschlagsversteigerung

Die Pflichten des jeweiligen Einlieferers, der ein Grundstück oder grundstückgleiches Recht
(Erbbaurecht, Wohnungseigentum, Teileigentum, usw.) - nachstehend „Objekt“ genannt - dem
Auktionshaus zur Versteigerung andient, bestimmen sich nach dem mit dem Auktionshaus
geschlossenen Einlieferungsvertrag. Im jeweiligen Einlieferungsvertrag ist die Geltung dieser
Versteigerungsbedingungen vereinbart. Dies gilt auch für die Objekte, die über den Auktionspartner,
die lAD Immobilienauktionshaus Deutschland GmbH, im Rahmen von Veranstaltungen des

Auktionshauses zur Versteigerung kommen.

Das Auktionshaus beauftragt mit der Durchführung der Auktion einen behördlich zugelassenen
Auktionator bzw. führt die Auktion aufgrund der ihr erteilten behördlichen Erlaubnis, vertreten durch
ein Vorstandsmitglied, eigenständig durch. Die behördlichen Erlaubnisbescheide für die in der
Auktion eingesetzten Auktionatoren sind vor und während der Auktion in Kopie im Auktionsraum
auszulegen.

Das Auktionshaus wird eingelieferte Objekte im Wege der Zuschlagsversteigerung in einem
Versteigerungstermin verkaufen. Sofern im Versteigerungstermin kein bindendes Gebot abgegeben
wird, erfolgt gegebenenfalls ein Nachverkauf. Bei der Zuschlagsversteigerung kommt gemäß § 156
BGB der Vertrag mit Zuschlag (Annahme) auf das Meistgebot (Angebot) zustande. Durch sich an
den Zuschlag anschließende notarielle Beurkundung der im Versteigerungstermin abgegebenen
Erklärungen (Meistgebot und Zuschlag) wird der Kaufvertrag wirksam.

Der vom Auktionshaus mit der Leitung der Auktion bzgl. des jeweiligen Objekts beauftragte
Auktionator ist berechtigt, den Zuschlag zurückzunehmen, sollte ein anwesender Ersteher die
Beurkundung am Auktionstag ablehnen und das Protokoll der Versteigerung nicht unterzeichnen.
Mit Abgabe eines Gebotes im Versteigerungstermin beauftragt der jeweilige Bieter den die Auktion
beurkundenden Notar unwiderruflich, die Erklärung zur Rücknahme des Zuschlages für ihn
entgegenzunehmen.

§2
Ablauf der Versteigerung

1.

Bzgl. jedes im Versteigerungstermin zur Versteigerung gelangenden Objekts ist mit dem Einlieferer
ein Mindestgebot vereinbart. Die Versteigerung eines jeden Objekts beginnt mit dem Aufruf des
vereinbarten Mindestgebots, es sei denn, es liegt bei Aufruf bereits ein höheres schriftliches Gebot
vor. Ist dies der Fall, wird mit dem höchsten schriftlich vorliegenden Gebot begonnen.
2.

Das Auktionshaus bzw. der mit der Auktion beauftragte Auktionator behält sich vor, die
Steigerungsrate (Betrag, um die ein neues Gebot das vorherige Gebot mindestens übersteigen
muss) bei jedem Objekt gesondert festzusetzen, Die Steigerungsrate kann auch während der
Auktion verändert werden.

3.

Ein abgegebenes Gebot bleibt wirksam bis ein anderer Bieter ein höheres Gebot abgibt. Für den
Fall, dass mehrere Bieter gleichzeitig ein Gebot abgeben, gilt das Gebot, das der Auktionator zuerst
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zur Kenntnis nimmt. Der Auktionator entscheidet bei etwaigen Zweifeln oder Unklarheiten über die
Geltung eines Gebots nach seinem Ermessen, ob und an wen er den Zuschlag erteilt.

Im Hinblick auf die Regelungen des Geldwäschegesetzes (GwG), insbesondere das
Beurkundungsverbot nach § 10 Abs. 9 Satz 4 GwG hat jeder Bieter bei Abgabe eines Gebotes
sicherzustellen, dass für den Fall der Erteilung des Zuschlags die nach dem Geldwäschegesetz in
seiner jeweils am Versteigerungstag gültigen Fassung erforderlichen Informationen und Unterlagen
vorliegen, um den mit Zuschlag zustande kommenden Vertrag im unmittelbaren Anschluss
beurkunden zu können, so dass dieser vollzogen werden kann. Hierzu zählen insbesondere die
Informationen und Unterlagen, die zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten erforderlich
sind, sowie der Nachweis der Eigentums- und Kontrollstruktur. Eine etwaig nach dem
Geldwäschegesetz erforderliche Eintragung in das Transparenzregister ist durch einen
entsprechenden Auszug aus diesem nachzuweisen.

4.

5.

Vor dem Versteigerungstermin abgegebene schriftliche Gebote von abwesenden Bietern können
vom Auktionshaus zugelassen werden, Durch die Abgabe eines schriftlichen Gebotes erkennt der
in dieser Form Bietende die Geltung dieser Versteigerungsbedingungen uneingeschränkt an. Die
Abgabe eines schriftlichen Gebotes enthält die Vollmacht des Bietenden an den Auktionator und die
Mitarbeiter des Auktionshauses unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zur
Mitteilung des Gebotes und zur Entgegennahme des Zuschlags. Diese Vollmacht kann bis zu ihrer
Ausübung im Versteigerungstermin durch Erklärung gegenüber dem Auktionshaus in Textform
widerrufen werden.

6.

Jeder Ersteher auf Grund eines schriftlichen Gebotes verpflichtet sich, das notarielle Protokoll
über die Versteigerung unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen ab Zuschlag in
notariell beglaubigter Form zu bestätigen. Erfolgt dies nicht, ist der Einlieferer berechtigt, unter
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen vom Vertrag zurückzutreten. Der amtierende
Notar ist vom Einlieferer unwiderruflich beauftragt, alle zur Rücknahme erforderlichen Erklärungen
entgegenzunehmen. Für auf diesem Wege im Namen des Erstehers abgegebene Erklärung haften
weder der Auktionator noch die Mitarbeiter des Auktionshauses.

Weiterhin kann das Auktionshaus die Berücksichtigung eines schriftlichen Gebotes für die Auktion
davon abhängig machen, dass jeder Bieter, der beabsichtigt, ein schriftliches Gebot abzugeben,
verpflichtet ist, dem Auktionshaus bis spätestens eine Woche vor dem Versteigerungstermin die
unter § 2 Ziffer 5 dieser Urkunde bezeichnete Vollmacht in notariell beglaubigter Form zur
Verfügung zu stellen. Wird die Vollmacht in notariell beglaubigter Form nicht fristgerecht vorgelegt,
ist das Auktionshaus berechtigt, ein schriftlich abgegebenes Gebot unberücksichtigt zu lassen.

7.

Es können auch telefonische Gebote durch das Auktionshaus zugelassen werden. Für solche

gelten die vorstehenden Ziffern 5 und 6 des § 2 entsprechend. Für das Zustandekommen von
Telefonverbindungen bei telefonischen Bietungsaufträgen wird seitens des Auktionshauses keine
Haftung übernommen. Gleiches gilt für die Qualität der Verbindung. Dem Bieter stehen gegen das
Auktionshaus keinerlei Ansprüche aufgrund fehlerhafter Übermittlung zu, unabhängig davon, auf
wessen Seite das Problem liegt. Der Einlieferer hat keinerlei Ansprüche gegen das Auktionshaus,
wenn ein Gebot aus technischen Gründen nicht berücksichtigt wird, unabhängig davon, auf wessen
Seite das Problem liegt.

8.

Es können auch Online-Gebote durch das Auktionshaus zugelassen werden. Für solche gelten die
Ziffern 5, 6 und 7 des vorstehenden § 2 entsprechend. Für das Zustandekommen einer
Internetverbindung bei Online-Bietungsaufträgen wird seitens des Auktionshauses keine Haftung
übernommen.
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Die Zulassung als Online-Bieter zu einer Auktion setzt die vorherige Anmeldung voraus. Bei der
Anmeldung sind sämtliche im Gebotsformular abgefragten Daten vollständig und korrekt
anzugeben. Das Auktionshaus behält sich vor, über die im Formular abgefragten Daten hinaus
\weitere Unterlagen zur Legitimation und Identifizierung des sich Anmeldenden anzufordern.
Insbesondere sind im Falle der beabsichtigten Abgabe eines Gebotes auch die abgefragten
Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten nach dem Geldwäschegesetz zu machen. Das
Auktionshaus ist berechtigt, die Bestätigung von Geboten nach freiem Ermessen zu versagen und
eine bereits vorgenommene zu widerrufen. Die Zulassung zur Abgabe von Geboten erfolgt erst
durch Bestätigung der personalisierten Bietervereinbarung durch das Auktionshaus. Ein Anspruch
auf Bestätigung eines Gebotes ist nicht gegeben. Ein Anspruch auf Freischaltung zur Abgabe von
Onlinegeboten besteht nicht. Das Auktionshaus ist berechtigt, die Freischaltung nach freiem
Ermessen zu versagen und eine bereits vorgenommene zu widerrufen.

9.

Das Auktionshaus kann auch ohne die Zulassung persönlich erscheinender Bieter im Internet live
übertragene Auktionen veranstalten, in der Gebote ausschließlich schriftlich, telefonisch und per
Internet zugelassen werden. Für solche gelten die Ziffern 5, 6 und 7 des § 2 dieser Urkunde
entsprechend.

Die Zulassung als Bieter zu einer reinen Online-Auktion setzt die vorherige Anmeldung voraus.
Bei der Anmeldung sind sämtliche im Gebotsformular abgefragten Daten vollständig und korrekt
anzugeben. Das Auktionshaus behält sich vor, über die im Formular abgefragten Daten hinaus
weitere Unterlagen zur Legitimation und Identifizierung des sich Anmeldenden anzufordern.
Insbesondere sind im Falle der beabsichtigten Abgabe eines Gebotes auch die abgefragten
Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten nach dem Geldwäschegesetz zu machen. Das
Auktionshaus ist berechtigt, die Bestätigung von Geboten nach freiem Ermessen zu versagen und
eine bereits vorgenommene zu widerrufen. Die Zulassung zur Abgabe von Geboten erfolgt erst
durch Bestätigung der personalisierten Bietervereinbarung durch das Auktionshaus. Ein Anspruch
auf Bestätigung eines Gebotes besteht nicht.

Der Anspruch auf Nutzung der für die Abgabe von Onlinegeboten bereitgehaltenen Systeme besteht
nur im Rahmen der bestehenden Funktionalität und des aktuellen Standes der Technik, wobei es
nicht möglich ist, Computerprogramme (Software) und Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)
vollkommen fehlerfrei zu entwickeln und zu betreiben, um sämtliche Unwägbarkeiten im
Zusammenhang mit dem Medium Internet auszuschließen. Die Auktionsteilnehmer akzeptieren im
Fall der beabsichtigten Abgabe eines Onlinegebotes deshalb, dass es zu zeitweiligen Störungen
kommen kann, die durch Unterbrechung der Stromversorgung oder Fehler der verwendeten Hard-
und Software bedingt sind. Weder das Auktionshaus noch der Auktionator haften für das
Zustandekommen von Verbindungen im Internet und das Funktionieren der verwendeten Hard- und
Software. Der Bieter hat keinerlei Ansprüche gegen das Auktionshaus und den Auktionator, wenn
er einen Zuschlag aufgrund von technischen Problemen nicht erhält, unabhängig davon, wo das
Problem liegt. Der Veräußerer hat keinerlei Ansprüche gegen das Auktionshaus und den
Auktionator, wenn ein Gebot aufgrund technischer Probleme nicht berücksichtigt wird, unabhängig
davon, wo das Problem liegt.

Ein Anspruch auf Freischaltung zur Abgabe von Onlinegeboten besteht nicht. Das Auktionshaus ist
berechtigt, die Freischaltung nach freiem Ermessen zu versagen und eine bereits vorgenommene
zu widerrufen.

10.

Vom Haftungsausschluss gemäß vorstehender Ziffern 7 bis 9 ausgenommen sind Ansprüche
auf Schadenersatz aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn das
Auktionshaus bzw. der Auktionator die Pflichtverletzung zu vertreten hat und auf Ersatz sonstiger
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Auktionshauses
bzw. des Auktionators beruhen. Einer Pflichtverletzung des Auktionshauses bzw. des Auktionators
steht die seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich.
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§3

Bietungssicherheit
1.

Bei der Auktion anwesende Bieter sind bei einem Zuschlag zu ihren Gunsten verpflichtet, eine
Bietungssicherheit in Höhe von 10 % ihres Gebotes, mindestens 2.000,00 Euro, zu leisten.
Ersteher ohne deutschen Wohn- oder Firmensitz bzw. ohne einen solchen innerhalb der EU, sind

verpflichtet, mindestens 4.000,00 Euro an Bietungssicherheit zu leisten. Liegt das Meistgebot unter
2.000,00 Euro, ist hiervon abweichend der volle Gebotspreis zu leisten. Die Leistung der
Bietungssicherheit kann ausschließlich durch bankbestätigten Scheck eines der deutschen
Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegenden Kreditinstituts oder durch sofortige Überweisung
(Online-Banking) erfolgen. Beabsichtigt der Bieter die Nutzung des Online-Banking, so hat er vorab
mit seiner Bank zu klären, dass das Kontolimit seine Transaktion ermöglicht. Die Bietungssicherheit

gilt als Anzahlung auf den Kaufpreis und wird somit auf das Meistgebot angerechnet.

Bei nachgewiesener Bonität eines Bieters kann das Auktionshaus den jeweiligen Bieter ganz oder
teilweise von der Pflicht zur Leistung der Bietungssicherheit befreien. Die Befreiung gilt nur als erteilt,
wenn diese schriftlich erfolgt.

Das Auktionshaus ist an einen Zuschlag nicht gebunden, wenn ein Bieter auf Verlangen keine
Bietungssicherheit leistet. Jedwede Verpflichtung des Auktionshauses aus dem Zuschlag entfällt in
diesem Fall.

2.

Wird ein Kaufvertrag nicht durchgeführt, da der Bieter das Meistgebot nicht in voller Höhe bezahlt,
dient die geleistete Bietungssicherheit zunächst zur Begleichung der Aufgeld- und
Courtageansprüche des Auktionshauses sowie der Gebühren und Kosten der Beurkundung und
danach etwaiger Schadenersatzansprüche des Einlieferers.

§4
Gewährleistung

1.

Jeder Zuschlag erfolgt im altersbedingten Zustand des Objektes und, soweit nicht im Einzelfall
etwas anderes vereinbart wird, wie es steht und liegt. Ansprüche und Rechte des Erstehers
wegen eines Sachmangels des Grundstückes oder der Baulichkeiten sind somit
ausgeschlossen; dies gilt auch für Verunreinigung des Grundstücks (Altlasten) und für
Ausgleichsansprüche nach § 24 Abs. 2 Bundesbodenschutzgesetz und § 9 Abs. 2
Umweltschadensgesetz; der Ersteher stellt den Einlieferer von solchen Ansprüchen frei. Weiterhin
gilt dies auch für alle Ansprüche auf Schadensersatz, es sei denn, der Verkäufer handelt vorsätzlich
oder grob fahrlässig. Ausgenommen vom Haftungsausschiuss sind Ansprüche auf Schadenersatz
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn der Einlieferer die
Pflichtverletzung zu vertreten hat. Der Haftungsausschluss gilt für etwaig mitverkaufte bewegliche
Sachen entsprechend.

2.

Der Ersteher ist nicht berechtigt, sich auf etwaige Angaben und Zusicherungen des Einlieferers
gegenüber dem Auktionshaus über das Objekt und dessen tatsächlichen oder wirtschaftlichen
Verhältnisse zu berufen. Eventuelle Rechte aus solchen Angaben und Zusicherungen kann der
Ersteher nur unmittelbar gegen den Einlieferer geltend machen. Das Auktionshaus übernimmt
keinerlei Verkehrssicherungspflichten hinsichtlich der zur Versteigerung eingelieferten Objekte. Dies
gilt insbesondere auch anlässlich von Besichtigungen. Die Verkehrssicherungspflichten obliegen
allein und ausschließlich dem Einlieferer, der entweder einen verkehrssicheren Zustand

herzustellen hat oder hinreichend deutlich auf etwaige Gefahren hinweisen muss.

3.

Alle Angaben, die das Auktionshaus zu Versteigerungsobjekten macht, stehen bis zum Zuschlag
unter dem Vorbehalt der Überprüfung durch das Auktionshaus. Das Auktionshaus ist berechtigt.
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sämtliche Angaben bis zum Zuschlag zu korrigieren. Etwaige Angaben zu Mieten und
Betriebskosten eines Objekts können sich in der Zeit zwischen Einlieferung und Aufruf sowie
zwischen Zuschlag und wirtschaftlichem Übergang von Nutzen und Lasten, beispielsweise durch
Leerstand oder Neuvermietung, ändern. Dem Ersteher stehen aus einem etwaigen Abweichen der
Angaben des Auktionshauses von den tatsächlichen Verhältnissen keine Rechte zu, es sei denn,
das Auktionshaus handelt vorsätzlich oder arglistig. Das Auktionshaus hat keine Verpflichtungen
hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften bzgl. des Gebäudeenergiegesetzes. Die Beschaffung
und rechtzeitige Zurverfügungstellung des Energieausweises obliegt allein und ausschließlich dem
Einlieferer.

§5

Haftung des Auktionshauses

Das Auktionshaus haftet dem Einlieferer und dem Ersteher für eine den gesetzlichen Bestimmungen

entsprechende Vorbereitung und Durchführung der Versteigerung. Für Angaben und Unterlagen des
Einlieferers oder Dritter zu dem jeweiligen Objekt haftet das Auktionshaus lediglich für eine
zutreffende Übermittlung und nicht für deren objektive Richtigkeit. Die Haftung des
Auktionshauses für Schäden aufgrund Sachmängel am Objekt ist ausgeschlossen. Das
Auktionshaus übernimmt auch keine Haftung für Angaben zu Steuer- oder Bewertungsfragen.
Hiervon ausgenommen sind Ansprüche auf Schadenersatz aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit, wenn das Auktionshaus die Pflichtverletzung zu vertreten hat, sowie
Ansprüche, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Auktionshauses,
eines seiner gesetzlichen Vertreter oder eines seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.

§6
immobilien des Bundes, der Bundesländer, etc.

Für Versteigerungen von Immobilien des Bundes, der Bundesländer, Behörden, Institutionen,
Eigenbetriebe des Bundes oder Länder sowie Immobilien der Deutschen Bahn AG und nach
§ 15 Aktiengesetz mit diesen verbundenen Unternehmen gilt darüber hinaus folgendes:

Immobilien der vorbezeichneten Art sind grundsätzlich nicht versichert. Der Ersteher hat ab der
Übergabe für eine ausreichende Versicherung selbst Sorge zu tragen. Eine Räumungsverpflichtung
für die genannten Einlieferer besteht nicht. Gleichfalls haften diese Einlieferer nicht für schädliche
Bodenveränderungen im Sinne von § 2 Abs. 3 Bundesbodenschutzgese tz oder Altlasten im Sinne
von § 2 Abs. 5 Bundesbodenschutzgesetz. Dies gilt auch für Verunreinigung des Grundstücks
(Altlasten) und für Ausgleichsansprüche nach § 24 Abs. 2 Bundesbodenschutzgesetz und § 9 Abs.
2 Umweltschadensgesetz. Soweit einer der genannten Einlieferer als Alteigentümer oder
Verursacher unmittelbar gemäß §§ 4 Abs. 6, 24 Bundesbodenschutzg esetz in Anspruch genommen
wird, hat der Ersteher und ggf. sein Rechtsnachfolger diesen von der Haftung freizustellen. Der
Ersteher ist insofern verpflichtet, die Freistellungsverpflichtu ng im Falle des Weiterverkaufs weiter
zu geben.

§7
Besitzübergang

Der Besitz-, Lasten- und Nutzungsübergang erfolgt am Monatsersten des Monats, der auf die
Erfüllung des Meistgebots folgt (Stichtag). Im Einzelfall kann Abweichendes vereinbart werden. Mit
dem

Verkehrssicherungspflichten hinsichtlich des Objektes und stellt den Einlieferer insoweit von diesen
Verpflichtungen frei. Über die Betriebskosten und Betriebskostenvorauszahlungen ist
stichtagsbezogen vom Einlieferer gegenüber dem Ersteher abzurechnen. Über etwaig vorhandene
Vorräte an Heizöl oder sonstigen Brennstoffen rechnen der Einlieferer und der Ersteher gesondert

1.

Übergang übernimmt der Ersteher alle zivil- und öffentlich-rechtlichen

ab.
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2.

Mit dem Stichtag tritt der Erstehen im Innenverhältnis zum Einlieferer in bestehende Mietverträge
ein. Über die Betriebskosten und Betriebskostenvorauszahlungen ist stichtagbezogen vom

Einlieferer gegenüber dem Erstehen abzurechnen.

3.

Bei Veräußerung von Wohnungs- und Teileigentum tritt der Erstehen mit dem Stichtag in die Rechte
und Pflichten eines Wohnungseigentümers in die Wohnungseigentümergemeinschaft im Verhältnis
zum Einlieferer ein. Damit verbunden ist die Übernahme aller Rechte und Pflichten, die sich aus der

Teilungserklärung, auch deren schuldrechtlichen Teil, sowie
Wohnungseigentümergemeinschaft ergeben.

den Beschlüssen der

4.

Bei der Veräußerung von Erbbaurechten übernimmt der Ersteher an dem Stichtag sämtliche
schuldrechtüchen Rechte und Pflichten des Veräußerers gegenüber dem Grundstückseigentümer,
zu deren Weitergabe an den Rechtsnachfolger dieser verpflichtet ist.

5.

Erschließungs- und sonstige Anliegerbeiträge nach dem Baugesetzbuch,
Kommunalabgabengesetz und den Gemeindesatzungen trägt der Einlieferer, soweit einen
Beitragsbescheid auslösende Maßnahmen vor dem Tag der Auktion ausgeführt worden sind, und
zwar unabhängig von der Zustellung eines Beitragsbescheides. Im Übrigen hat der Ersteher die
Erschließungs- und Anliegerbeiträge zu zahlen. Zahlungen aufgrund anderweitiger Heranziehung
durch die Behörden sind auszugleichen.

§8

Fälligkeit

Das Meistgebot ist, soweit nicht eine Direktzahlung vereinbart ist, auf ein Anderkonto des
amtierenden Notars zu hinterlegen, und zwar innerhalb von sechs Wochen ab dem
Versteigerungstermin. Die Frist von sechs Wochen kann im Zuschlagsprotokoll auf längstens zwei
Monate ab Versteigerungstermin verlängert werden. Bei der Zahlung kann eine etwaig vorher
geleistete Bietungssicherheit in Abzug gebracht werden. Im Einzelfall kann eine abweichende
Fälligkeit vereinbart werden.

1.

2.

Die Auszahlung des hinterlegten Wleistgebots erfolgt, wenn
a) eine Auflassungsvormerkung für den Ersteher eingetragen ist - bei mehreren im angegebenen

Enwerbsverhältnis - mit Rang nur nach etwaig übernommenen Belastungen und nach
Belastungen, an deren Bestellung der Ersteher mitgewirkt hat;

b) die zur Lastenfreistellung für vor- oder gleichrangig zur Vormerkung eingetragene und nicht
vom Ersteher übernommene Grundstücksbelastungen erforderlichen Unterlagen in
grundbuchtauglicher Form vorliegen und alle Treuhandauflagen für deren Verwendung
insgesamt aus dem Meistgebot erfüllt werden können;

c) alle für die Wirksamkeit oder Vollzug des Vertrages erforderlichen Genehmigungen und
Negativatteste oder Verzichtserklärungen für mögliche gesetzliche Vorkaufsrechte vorliegen mit
Ausnahme der Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts.

Von der Eintragung einer Vormerkung kann abgesehen werden, wenn der Ersteher trotz damit
verbundener Risiken auf deren Eintragung verzichtet.

3.

Sofern Direktzahlung vereinbart ist, muss das Meistgebot (der Kaufpreis) innerhalb von zwei
Wochen, nachdem der Käufer vom Notar eine durch einfachen Brief versandte schriftliche
Fälligkeitsmitteilung erhalten hat, dass die unter § 8 Ziffer 2 genannten Voraussetzungen eingetreten
sind, frühestens aber sechs Wochen ab dem Versteigerungstermin, auf dem Konto des Empfängers
gutgeschrieben sein.



4.

Bei der Veräußerung von Teilflächen bedarf es zur Kaufpreisfälligkeit bzw. zur Auszahlung des
Meistgebots vom Notaranderkonto und zur Eigentumsumschreibung zusätzlich der
katasteramtlichen Fortführungsmitteilung und deren Übernahme ins Grundbuch.

§9
Belastungsvollmacht

Der Einlieferer erteilt dem Meistbietenden im Versteigerungsprot okoll eine Belastungsvollmacht
für die Eintragung von Finanzierungsgrundpfandrechten im Grundbuch des Objekts. Der Einlieferer
kann diese Pflicht im Einlieferungsvertrag abbedingen. Der Einlieferer übernimmt keinerlei mit der
Belastungsvollmacht verbundenen Kosten noch eine diesbezügliche Flaftung.

1.

2.

Die Vollmacht besteht nur bzw. darf vom Ersteher nur genutzt werden:
der Vollmacht vor dem amtierenden Notar oder seinem Vertreter Gebrauch gemacht● wenn von

wird,

● für Grundpfandrechte zugunsten von Kreditinstituten mit Sitz in Deutschland oder von
Kreditinstituten mit Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb in Deutschland,

● und wenn die Grundpfandrechtsbestellungsurkunde nachfolgende Bestimmungen a) bis d)
enthält:

a) Sicherungsabrede:
Die Grundpfandrechtsgläubigerin darf das Grundpfandrecht nur insoweit als Sicherheit venwerten
oder behalten, als sie tatsächlich Zahlungen mit Tilgungswirkung auf die Kaufpreisschuld des
Erstehers geleistet hat. Alle weiteren Sicherungsabreden gelten erst ab vollständiger
Kaufpreiszahlung, spätestens ab Eigentumsumschreibung auf den Ersteher.

b) Zahlungsanweisung
Der Kaufpreis ist zunächst zur Lastenfreistellung entsprechend der Fälligkeitsmitteilung des
Notars, im Übrigen auf das Konto des Einlieferers nach dem Kaufvertrag zu leisten,

c) Persönliche Zahlungspflicht
Der Einlieferer übernimmt keinerlei persönliche Zahlungspflichten durch die
Grundpfandrechtsbestellung. Der Ersteher verpflichtet sich, den Einlieferer von allen Kosten und
sonstigen Folgen der Grundpfandrechtsbestellung freizustellen,

d) Fortbestand der Grundschuld
Die bestellte Grundschuld darf auch nach der Eigentumsumschreibu ng auf den Ersteher
bestehen bleiben.

3.

Im Falle des Teilflächenverkaufs erteilt der Einlieferer die Belastungsvollmacht mit der Maßgabe,

dass erst nach Vollzug der Vermessung im Grundbuch von dieser Gebrauch gemacht werden darf,
da nur die veräußerte Teilfläche belastet werden soll. Einstweilen kann der Ersteher aber seinen

Übereignungsanspruch an die finanzierende Bank verpfänden. In der Regel genügt dies der Bank
als Absicherung; der Ersteher sollte dies vorab mit seiner Bank geklärt haben,

ln diesem Fall wird die Verpfändung erst mit Anzeige an den Einlieferer wirksam (§ 1280 BGB), Der
Notar wird beauftragt und ermächtigt, diese Anzeige für den Ersteher vorzunehmen und zugleich für
den Einlieferer entgegenzunehmen und dies der Grundschuldgläubig erin mitzuteilen.
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§10
Auflassungsvormerkung

1.

Zur Sicherung des Erwerbsanspruchs des Meistbietenden wird im Versteigerungsprotokoll für ihn,
sollte er auf deren Eintragung nicht verzichten, die Eintragung einer auflösend bedingten
Auflassungsvormerkung - bei mehreren Erstehern im angegebenen Erwerbsverhältnis - an
nächst offener Rangstelle bewilligt und beantragt.

Die Vormerkung ist auflösend bedingt. Sie erlischt, wenn der Notar die Löschung der Vormerkung
bewilligt und beantragt.

2.

Der Notar wird unwiderruflich angewiesen, die Löschung der Auflassungsvormerkung nur zu
bewilligen und zu beantragen, wenn

● der Kaufpreis zur Zahlung fällig ist

● der Einlieferer dem Notar gegenüber schriftlich erklärt hat, wegen Zahlungsverzugs vom Vertrag
zurückgetreten zu sein.

● der Notar dem Meistbietenden an dessen dem Notar zuletzt bekannt gemachte Adresse schriftlich
und unter Übersendung einer Kopie der Erklärung des Einlieferers mitgeteilt hat, dass er nach
Ablauf einer Frist von vier Wochen ab dem Datum der Mitteilung die die auflösende Bedingung
darstellende Erklärung erstellen und dem Grundbuchamt einreichen werde, und

● der Meistbietende innerhalb der 4-Wochen-Frist dem Notar nicht den Nachweis der Erhebung
einer Klage auf Feststellung erbracht hat, den Kaufpreis nicht oder nur in der bereits entrichteten
Höhe zu schulden, und auch nicht substantiiert Gründe dargelegt hat, wonach der Kaufpreis nicht
fällig ist oder ein Zurückbehaltungsrecht besteht.

Soweit der Meistbietende Teilzahlungen auf den Kaufpreis auf Notaranderkonto geleistet hat, darf
der Notar darüber nur nach übereinstimmender Weisung von Einlieferer und Ersteher verfügen.

Sollte eine Direktzahlung vereinbart worden sein, muss der Einlieferer bereits auf den Kaufpreis
erhaltene Zahlungen, die der Ersteher nachzuweisen hat, auf ein Notaranderkonto hinterlegen, über
das der Notar nur nach übereinstimmender Weisung der Beteiligten verfügen darf.

Der Notar hat darüber belehrt, dass er nicht nachprüfen kann, ob der Einlieferer materiell-rechtlich
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt war. Sofern der Notar hieran begründete Zweifel hat, wird er
die Erstellung der die auflösende Bedingung darstellenden Eigenurkunde aussetzen und den
Beteiligten im Wege eines Vorbescheides Gelegenheit geben, die Berechtigung des Rücktritts
gerichtlich überprüfen zu lassen.
Die vorstehenden Voraussetzungen sind Dritten gegenüber, insbesondere dem Grundbuchamt,
nicht nachzuweisen.

3.

Die Eigentumsübertragungsvormerkung ist nur mit Zustimmung des Auktionshauses und des
Einlieferers abtretbar.

§11
Vollzugsvollmacht

1.

Einlieferer und Ersteher erteilen den in dem zu beurkundenden Versteigerungsprotokoll namentlich
zu benennenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des beurkundenden Notars sowie den mit

diesem soziierten Notare die nachfolgende VoHzugsvollmacht:
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Die jeweils zu benennenden Personen, und zwar jede für sich, werden unter Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB bevollmächtigt, für den Einlieferer und den Ersteher die Auflassung

erklären (falls diese nicht bereits in der notariellen Urkunde erklärt wird) und die
Eigentumsumschreibung zu bewilligen und zu beantragen. Von der Vollmacht soll nur Gebrauch
gemacht werden, wenn das auf Anderkonto hinterlegte Meistgebot auszahlungsreif ist oder bei
Direktzahlung vollständig bezahlt ist. Die Bevollmächtigten sind zur Erteilung von Untervollmächten
berechtigt. Die Voraussetzungen für die Nutzung der Vollmacht hat das Grundbuchamt nicht zu
prüfen.

Die jeweils zu benennenden Personen werden zudem mit dem Vollzug des Kaufvertrages
bevollmächtigt. Ihnen wird unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB Vollmacht
erteilt, Anträge, Bewilligungen und andere Erklärungen zu dem Kaufvertrag abzugeben, diese zu
ergänzen, einzuschränken oder zurückzunehmen - auch durch notarielle Eigenurkunde - sowie
Erklärungen zur Lastenfreistellung, Genehmigungen und Bescheide einzuholen und
entgegenzunehmen - unter Erstellung von Entwürfen rechtsgeschäftlicher Erklärungen. Die
Bevollmächtigten können im Ganzen oder teilweise Untervollmacht erteilen.

Die Vollmacht befugt ferner dazu, alle Erklärungen gegenüber Dritten und dem Grundbuchamt für
den Einlieferer und den Ersteher abzugeben, die zur Kreditaufnahme und zur Beleihung des
Objektes durch den Ersteher notwendig sind und die notarieller Beurkundung oder Beglaubigung
bedürfen, und zwar einschließlich dinglicher (nach § 800 ZPO) und persönlicher Unterwerfung unter
die Zwangsvollstreckung sowie auch zugehörige Zweckerklärungen.

zu

2.

Alle Vollzugsnachrichten bezüglich des KaufvertragesA/ersteigeru ngsprotokolls werden an den
Notar erbeten.

Alle behördlichen, gerichtlichen oder rechtsgeschäftlichen Genehmigungen sollen mit ihrem Eingang
beim Notar als rechtswirksam und allen Beteiligten zugegangen gelten. Dies gilt nicht für die
Versagung von Genehmigungen oder deren Erteilung unter Bedingungen oder Auflagen.

3.

Von den erteilten Vollmachten kann nur vor dem amtierenden Notar, einem mit diesem in Sozietät
verbundenen Notar oder seinem amtlich bestellten Vertreter Gebrauch gemacht werden. Die
Vollmacht erlischt mit der Eintragung des Erstehers im Grundbuch als Eigentümer.

4.

Der beurkundende Notar ist berechtigt, vom Ersteher einen Notarkostenvorschuss zu erheben
dessen Zahlung Voraussetzung für den Vollzug des KaufvertragesA/ersteigerungsprotokolls ist.

5.

Einlieferer und Meistbietender beauftragen den die Versteigerung beurkundenden Notar und die mit
ihm zur gemeinsamen Berufsausübung verbundenen Notare mit der grundbuchlichen Abwicklung
des Vertrages und beauftragen ihn, den Vollzug des beurkundenden Vertrages in jeder Hinsicht zu
betreiben und zu überwachen. Sie verzichten auf ihr eigenes Antragsrecht gegenüber dem
Grundbuchamt und beauftragen den Notar, alle erforderlichen Genehmigungen und Zeugnisse
einzuholen und Empfang zu nehmen und Anträge auch einzeln zu stellen und überhaupt alles zu
tun, was verfahrensrechtlich zur Durchführung des protokollierte n Grundstücksenwerbs erforderlich
ist.

§12
Zwangsvollstreckungsunterwerfung

Jeder Meistbietende ist verpflichtet, sich zu Protokoll des amtierenden Notars oder eines mit diesem
soziierten Notars der sofortigen Zwangsvollstreckung wegen des gesamten Betrages des
Meistgebotes nebst Verzugszinsen gegenüber dem Einlieferer und wegen des Aufgeldes gegenüber
dem Auktionshaus zu unterwerfen und den amtierenden Notar oder einen mit diesem soziierten
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Notar unwiderruflich anzuweisen, dem Einüeferer bzw. dem Auktionshaus eine vollstreckbare
Ausfertigung des Versteigerungsprotokolls zu erteilen. Im Falle eines Zahlungsverzuges ist der
Meistbietende verpflichtet, an den Einlieferer bzw. das Auktionshaus Verzugszinsen gemäß § 288
BGB i.V.m. § 247 BGB in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen.
Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens ist dadurch nicht ausgeschlossen.

§13
Kosten Einlieferer

Der Einlieferer trägt die Kosten der Löschung nicht übernommener Belastungen einschließlich der
Kosten bezüglich der Treuhandauflagen seiner Gläubiger und der gegebenenfalls anfallenden
Kosten der Zustimmung eines WEG-Verwalters,

Im Falle der Veräußerung von Teilflächen trägt der Einlieferer die Kosten der Vermessung, die er
auch zu beauftragen hat.

Eine vom Einlieferer an das Auktionshaus zu zahlende Verkäufercourtage wird mit dem

Auktionshaus jeweils individuell im Einlieferungsvertrag vereinbart. Im Falle der Direktzahlung des
Meistgebots (Kaufpreises) tritt der Einlieferer den Kaufpreis in Höhe der Verkäufercourtage an das
Auktionshaus ab, sofern die Verkäufercourtage zum Zeitpunkt der Kaufpreisfälligkeit noch nicht
bezahlt ist. Das Auktionshaus nimmt die Abtretung an. Der Ersteher ist in diesem Fall berechtigt, mit
erfüllender Wirkung bezüglich der Meistgebotsschuld Zahlungen in Höhe des abgetretenen
Betrages an das Auktionshaus zu leisten. In Fällen der Abwicklung über Notaranderkonto ist der
Notar berechtigt, die Abtretung an das Auktionshaus zu berücksichtigen und entsprechend an dieses
Auszahlungen vorzunehmen.

§14

Aufgeid/Kosten Meistbietender

Der Meistbietende trägt folgende Kosten:

● Das anteilige Aufgeld des Auktionshauses, jeweils vom Meistgebot.

Dieses beträgt für Objekte bei einem Umsatzsteuersatz von 19 %
bis zu einem Meistgebot von 19.999 Euro
bei einem Meistgebot von 20.000 Euro bis 49.999 Euro
bei einem Meistgebot von 50.000 Euro bis 99.999 Euro
bei einem Meistgebot ab 100.000 Euro

Das Aufgeld ist mit dem Zuschlag verdient, unabhängig von der weiteren Vertragsentwicklung.
Es ist zahlbar durch Barzahlung in Euro, bankbestätigten Scheck oder durch sofortige
Überweisung vor Ort (Online-Banking) nach Rechnungsstellung durch das Auktionshaus,

● Gebühren der notariellen Protokollierung der Versteigerung (Zuschlag), der Auflassung, einer
eventuell erforderlichen Identitätserklärung und des Vollzuges, einschließlich der beim Notar
entstehenden Kosten der Kaufpreishinterlegung, soweit sie nicht der Einlieferer zu tragen hat.

17,85%, inkl. USt

11,90%, inkl. USt

9,52 %, inkl. USt

7,14%, inkl. USt,

derLöschungund dergrundbuchlichen
Eigentumsübertragungsvormerkung, Gebühren der Behörden, Grunderwerbsteuer und sonstiger
etwa erforderlicher Zustimmungen.

Eintragungder● Kosten

§ 15
Kosten der Vertretung

Die Kosten der Einholung von Vollmachtsbestätigungen und Genehmigungen von nicht persönlich
Erschienenen trägt der jeweils Vertretene.
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§16
Belehrungen

Der Notar belehrt die Beteiligten insbesondere über Folgendes:

● Zur Rechtswirksamkeit der notariellen Urkunde und aus steuerlichen Gründen müssen die

Beteiligten sämtliche Vereinbarungen richtig und vollständig beurkunden.

● Das Eigentum geht erst über mit Umschreibung im Grundbuch. Dafür müssen der
Vorkaufsrechtsverzicht der Gemeinde und die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts

sowie die notwendigen behördlichen Genehmigungen voriiegen. Zudem ist dem Notar
nachzuweisen, dass die Gegenleistung mit anderen Mitteln als Bargeld, Kryptowerten, Gold,
Platin oder Edelsteinen erbracht wurde. Der Notar darf den Antrag auf Eigentumsumschreibung
erst stellen, wenn er die Schlüssigkeit des Nachweises der vorstehenden Leistungserbringung
festgestellt hat.

● Nach § 1 Abs. 2 S. 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz ist der Ersteher nach
Eigentumsumschreibung verpflichtet, den Eigentumsübergang unter Angabe seines Namens und
seiner Anschrift unverzüglich dem zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. Die Adresse des zuständigen bevollmächtigten

Bezirksschornsteinfegers lässt sich
Feuerstättenbescheid entnehmen; aus diesem kann der Ersteher auch die Fristen der
durchzuführenden Schornsteinfegerarbeiten ablesen.

● Zahlt der Ersteher bei Direktzahlung nicht gemäß oder vor dem Fälligkeitsschreiben des Notars
oder übergibt der Einlieferer Besitz oder Eigentum vor Erhalt des Kaufpreises, erbringt er eine
ungesicherte Vorleistung.

● Unbeschadet der Vereinbarungen in dieser Urkunde haften beide Vertragsteile
gesamtschuldnerisch für Kosten und Steuern und haftet der Grundbesitz für öffentliche Lasten
und Abgaben, insbesondere für einen etwaigen Erschließungsbeitra g.

● Bei der Veräußerung von Teilflächen steht das Leistungsbestimm ungsrecht dem Einlieferer zu,
der dieses Recht nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB auszuüben hat.

§17
Vorkaufsrechte

aus dem vom Einlieferer zu übergebenden

Soweit ein gesetzliches oder vertragliches Vorkaufsrecht ausgeübt wird, sind sowohl der
Einlieferer als auch der Meistbietende zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Wird das Vorkaufsrecht
nur für eine Teilfläche ausgeübt, besteht das Rücktrittsrecht auch für die nicht vom Vorkaufsrecht
betroffene Fläche. In diesem Fall erlischt das Rücktrittsrecht nach Ablauf eines Monats nach

Kenntnisnahme von der Ausübung des Vorkaufsrechts. Wechselseitige Ansprüche bei Ausübung
eines Vorkaufsrechts sind ausgeschlossen.

§18
Hausrecht

Der Auktionshaus Grundstücksbörse Rhein-Ruhr AG steht das Hausrecht zu; Personen, die den

Ablauf der Auktion behindern, können von der Teilnahme durch das Auktionshaus ausgeschlossen
werden.

§19
Gerichtsstand

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Essen, sofern das Gesetz keinen anderen
Gerichtsstand zwingend bestimmt.
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§20
Nachverkauf

Die Versteigerungsbedingungen geltend für den Nachverkauf entsprechend.
irkif

Hierauf wurde den Erschienenen das Protokoll vom Notar vorgelesen, von ihnen genehmigt
und eigenhändig von ihnen und dem Notar wie folgt unterschrieben :

L.

/


